
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Stephan Brandner und der
Fraktion der AfD
– Drucksache 20/61 –

Bundesmittel zur Bekämpfung des Extremismus im Jahr 2020

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Mit der Kleinen Anfrage „Bundesmittel zur Bekämpfung des Extremismus in 
den Jahren 2018 und 2019“ auf Bundestagsdrucksache 19/24911 wurde unter 
anderem erfragt, welche Organisationen, Verbände, Vereine etc. in welcher 
Höhe öffentliche Mittel zur Bekämpfung der verschiedenen Formen des 
Extremismus in den Jahren 2018 und 2019 erhalten haben. Mit dieser Kleinen 
Anfrage sollen die bereits vorliegenden Daten zu dieser Thematik auf einen 
aktuellen Stand gebracht werden.

1. Welche Organisationen, Personen, Verbände, Vereine oder Sonstigen ha-
ben in dem Jahr 2020 Bundesmittel in jeweils welcher Höhe und zur Ver-
wendung innerhalb welcher Projekte beantragt, die der Bekämpfung des 
Linksextremismus zugeordnet werden können (bitte einzeln nach Beantra-
genden, Höhe der Mittel, Projektbeschreibung sowie gegebenenfalls zuge-
hörigem Bundesprogramm auflisten)?

Die Frage wird mit einer Übersicht in der Anlage 1 beantwortet.
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat die in 
der Anfrage erbetenen Zahlen für das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ 
für das Haushaltsjahr 2020 bereits öffentlich zugänglich gemacht. Die ab-
gefragten Informationen sind auf der Website des Bundesprogramms einsehbar: 
www.demokratie-leben.de/projekte-expertise/projekte-finden.
Aufgrund des zweistufigen Antragsverfahrens im Bundesprogramm „Demo-
kratie leben!“ entsprechen die Antragssummen grundsätzlich den Bewilli-
gungssummen („ausgereichte Mittel“), so dass eine Differenzierung zwischen 
den Fragen 1 bis 3 und 4 bis 6 für das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ 
entfällt.
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2. Welche Organisationen, Personen, Verbände, Vereine oder Sonstigen ha-
ben in dem Jahr 2020 Bundesmittel in jeweils welcher Höhe und zur Ver-
wendung innerhalb welcher Projekte beantragt, die der Bekämpfung des 
Rechtsextremismus zugeordnet werden können (bitte analog zu Frage 1 
auflisten)?

Die Frage wird mit einer Übersicht in der Anlage 2 beantwortet. Zudem wird 
auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen.

3. Welche Organisationen, Personen, Verbände, Vereine oder Sonstigen ha-
ben in dem Jahr 2020 Bundesmittel in jeweils welcher Höhe und zur Ver-
wendung innerhalb welcher Projekte beantragt, die der Bekämpfung des 
Islamismus zugeordnet werden können (bitte analog zu Frage 1 auflisten)?

Die Frage wird mit einer Übersicht in der Anlage 3 beantwortet. Zudem wird 
auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen.

4. An welche Empfänger wurden in dem Jahr 2020 Bundesmittel zur Be-
kämpfung eines Phänomenbereichs des Linksextremismus aus jeweils 
welchem Haushaltstitel und für die Verwendung innerhalb welcher Pro-
jekte ausgereicht (bitte analog zu Frage 1 auflisten)?

Die Frage wird mit einer Übersicht in der Anlage 4 beantwortet. Zudem wird 
auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen.

5. An welche Empfänger wurden in dem Jahr 2020 Bundesmittel zur Be-
kämpfung eines Phänomenbereichs des Rechtsextremismus aus jeweils 
welchem Haushaltstitel und für die Verwendung innerhalb welcher Pro-
jekte ausgereicht (bitte analog zu Frage 1 auflisten)?

Die Frage wird mit einer Übersicht in der Anlage 5 beantwortet. Zudem wird 
auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen.

6. An welche Empfänger wurden in dem Jahr 2020 Bundesmittel zur Be-
kämpfung eines Phänomenbereichs des Islamismus aus jeweils welchem 
Haushaltstitel und für die Verwendung innerhalb welcher Projekte ausge-
reicht (bitte analog zu Frage 1 auflisten)?

Die Frage wird mit einer Übersicht in der Anlage 6 beantwortet. Zudem wird 
auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen.

7. Auf welche Gesamtsumme belaufen sich die Fördermittel des Bundes, die 
im Jahr 2020 zur Finanzierung und Kofinanzierung von Programmen, Pro-
jekten, Initiativen und Ähnlichem zur Bekämpfung des Linksextremismus 
aufgewendet wurden (bitte nach Jahresscheiben auflisten)?

Die Gesamtsumme der Fördermittel des Bundes, die zur Finanzierung und Ko-
finanzierung von Programmen, Projekten, Initiativen und Ähnlichem zur Be-
kämpfung des Linksextremismus aufgewendet wurden, beläuft sich im Haus-
haltsjahr 2020 auf 1.153.674,25 Euro.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Schwerpunktsetzung sehr vieler 
Projekte und ganzer Programmbereiche im Bundesprogramm „Demokratie 
leben!“ größtenteils phänomenübergreifend angelegt ist, wie z. B. die Partner-
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schaften für Demokratie, die Landes-Demokratiezentren oder die Prävention 
und Deradikalisierung in Strafvollzug und Bewährungshilfe. Dadurch ist eine 
direkte thematische Zuordnung dieser Fördermittel nicht möglich.
Ähnliches gilt für andere Programme und Projekte. Im Programm Respekt 
Coaches arbeiten pädagogische Fachkräfte an bundesweit rund 274 Standorten 
in der primären Prävention, um junge Menschen vor Extremismus in all seinen 
Erscheinungsformen, Rassismus sowie gruppenbezogener Menschenfeindlich-
keit zu schützen.
Die Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) setzt sich mit Extremismus in 
der Gesellschaft im Rahmen einer phänomenübergreifenden Strategie auseinan-
der, die im Kontext der Demokratieförderung auf die Darstellung und Aufklä-
rung über antidemokratische Ideologien setzt. Unter anderem erfolgt die Pro-
jektförderung im Programm „Zusammenhalt durch Teilhabe“ nicht phänomen-
scharf sondern -übergreifend. Zahlreiche Maßnahmen, die die BpB zur Be-
kämpfung des Extremismus phänomenübergreifend vornimmt, können daher 
nicht einem der drei aufgeführten Phänomenbereiche zugeordnet werden.
Im Rahmen des Programms „Forschung für die ziviler Sicherheit 2018–2023“ 
wurden und werden elf Verbundvorhaben mit 54 Teilvorhaben gefördert, die 
sich mit Maßnahmen zur Bekämpfung von Extremismus beschäftigen. Die 
meisten Vorhaben beschäftigen sich mit den verschiedenen Ausprägungen von 
Extremismus und erforschen, wie man diese erkennt und bekämpfen kann. Eine 
eindeutige Zuordnung der Forschungsaktivitäten zu Rechts- und Linksextre-
mismus sowie Islamismus ist daher bei den meisten Projekten ebenfalls nicht 
möglich.
Aus diesem Grund sind die vorgenannten Bereiche auch nicht in die Gesamt-
summen zur Beantwortung der Fragen 7 bis 9 eingeflossen.

8. Auf welche Gesamtsumme belaufen sich die Fördermittel des Bundes, die 
jeweils in dem Jahr 2020 zur Finanzierung und Kofinanzierung von Pro-
grammen, Projekten, Initiativen und Ähnlichem zur Bekämpfung des 
Rechtsextremismus aufgewendet wurden (bitte nach Jahresscheiben auf-
listen)?

Die Gesamtsumme der Fördermittel des Bundes, die zur Finanzierung und Ko-
finanzierung von Programmen, Projekten, Initiativen und Ähnlichem zur Be-
kämpfung des Rechtsextremismus aufgewendet wurden, beläuft sich im Haus-
haltsjahr 2020 auf 6.838.508,11 Euro. Zudem wird auf die Antwort zu Frage 7 
verwiesen.

9. Auf welche Gesamtsumme belaufen sich die Fördermittel des Bundes, die 
in dem Jahr 2020 zur Finanzierung und Kofinanzierung von Programmen, 
Projekten, Initiativen und Ähnlichem zur Bekämpfung des Islamismus 
aufgewendet wurden (bitte nach Jahresscheiben auflisten)?

Die Gesamtsumme der Fördermittel des Bundes, die zur Finanzierung und Ko-
finanzierung von Programmen, Projekten, Initiativen und Ähnlichem zur Be-
kämpfung des Islamismus aufgewendet wurden, beläuft sich im Haushaltsjahr 
2020 auf 13.221.346,06 Euro. Zudem wird auf die Antwort zu Frage 7 ver-
wiesen.
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